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TAGESORDNUNG:  Standgebühr für die Benutzung des öffentlichen Eigentums 
 bei Märkten 

---------- 
 

DER STADTRAT, 
 
Auf Grund der Artikel L1122-30, §1 und L1122-31 des Kodex der lokalen 
Demokratie und der Dezentralisierung; 
 
Aufgrund der Finanzlage der Stadt; 
 
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums sowie aufgrund des gleichlautenden 
Gutachtens der Finanzkommission, 
 

b e s c h l i e ß t 
mit 13 JA-Stimmen (CSP und PDB) gegen 

11 NEIN-Stimmen der PFF-MR, ECOLO, SP+ und VIVANT 
 

Artikel 1: 
Zugunsten der Stadt wird ab dem Steuerjahr 2008 für eine unbestimmte Dauer 
eine Standgebühr für die Benutzung des öffentlichen Eigentums bei Märkten 
erhoben, es sei denn, dass diese Benutzung unter die Anwendung einer anderen 
Gebühr oder Steuer falle oder vertraglich genehmigt wurde. 
 

Artikel 2: 
Diese Gebühr wird durch den Benutzer geschuldet. 
 

Artikel 3: 
Der Betrag dieser Gebühr wird wie folgt festgelegt: 
� 1,10 € pro Tag und pro m² benutzter Fläche für den Markt in der Oberstadt; 
� 0,55 € pro Tag und pro m² benutzter Fläche für den Markt in der Unterstadt. 
 

Artikel 4: 
Ab dem Augenblick der Benutzung ist die Gebühr zahlbar zu Händen der von der 
Stadt mit deren Eintreibung beauftragten Person. 
 

Artikel 5: 
In Ermangelung einer Zahlung auf dem gütlichen Wege wird die Eintreibung der 
geschuldeten Gebühren auf dem Zivilwege erwirkt, zuzüglich der Verzugszinsen, 
die gemäß dem für die direkten Steuern des Staates anwendbaren Satz 
berechnet werden. 
 

Artikel 6: 
Gegenwärtiger Beschluss wird der Deutschsprachigen Gemeinschaft zwecks 
Ausübung der allgemeinen Aufsicht übermittelt. 

---------- 
Für den Stadtrat: 

Der Stadtsekretär, Der Vorsitzende, 
 gez. R. BAUER gez. Dr. E. KEUTGEN 

Für gleich lautenden Auszug: 
EUPEN, den 21. Dezember 2007 

 R. BAUER Dr. E. KEUTGEN 
Stadtsekretär Bürgermeister 

AUSZUG aus dem Beschlussregister des Stadtrates 

Öffentliche Sitzung vom 19. Dezember 2007 


